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RS UVS Niederösterreich 1996/04/29
Senat-HL-95-412

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1996

Rechtssatz

Der Lenker ist solange verp ichtet, sich der Atemluftuntersuchung zu unterziehen, als noch kein gültiges Meßergebnis

(zwei nicht erheblich voneinander abweichende Einzelmeßwerte) zustande gekommen ist, oder als noch nicht mit

Sicherheit feststeht, daß mit dem verwendeten Gerät kein verläßliches Meßergebnis erzielt werden kann (wovon bei

insgesamt erst fünf durchgeführten Versuchen mit zunehmend geringerer Probendifferenz keine Rede sein kann).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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